
Allgemeine Vorschriften EGBGB Art. 26—218 

Artikel 31
Unter Zustimmung des Bundesrats kann durch Anordnung 

des Reichskanzlers bestimmt werden, daß gegen einen aus
ländischen Staat sowie dessen Angehörige und ihre Rechts
nachfolger ein Vergeltungsrecht zur Anwendung gebracht 
wird.
Anmerkung:
Jetzt ist der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik für 
diese Anordnung zuständig.
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